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Der BundeFrat hat auf Grund b& § 3 btt  Ge -,
Ermächtigung des Bundesrats zu

^ ^Elrchen Mastnahmen usw. vom 4. August
MW erlasenGetetzbl . S . 327)  folgende verord-

_ ' 8 1 .

döJ ? ^ ^ ofseln dürfen nur an KomMnnalver-
die ke Ä “" fÄ - Personen abgesetzt werden.
Kr ? lbst zur Aussaat verwenden wollen. Der

nar durch den Erzeuger oder durch
einen Kommunalverband erfolgen.
, ■ ^ .e Berufsdertretungen , land-

Bereinigungen, Händler oder Ge-
wechen̂ " als Ber.nfttler zugezogen

5 2.
öetfanh fo ^° fi; In bfir[cn au®’ einem Kommunal-
toitn L «• £ *” ""bbren nur geliefert werden,
wenn dre Lieferung aus Grund eines bis zum
und « mäfî aL 1^17  ewschlietzlich abgeschlossenen
tt-gs ewolgt̂ ' 2 SEhnngten schnftlichen Ber-

*L  bedürfen der Genehn.i-
»ik̂ die aus dessen Be¬
ns LL2M Fi - ert w-ich-n . Der Antragä>- Ji: »* «wn « n gei . . W„VM„

ai , d n̂ehmigung ist alsbald nach Abschluß des
« , « L m «u » ÄÄ191?

«Ä . iS ' ÖMJ ? . » . ? 1,'11' "' bet
wrick? „Is dorschnfwn der ft§ 1, 2 Abst 1 ent.
rWedten ^ Rt^ .!?°n der zujtändig-n Stelle
'i«d » . a Richtpreise (g 4) nicht überschritten
ei» e Außerdem hat der Erwerber, sofern nicht
ickein̂^ ^ ^ ^ Erband der Erwerber ist, eine Be-
fe » ^ Kommunalverbandes, in dem die
beizubrinaen̂ w,L"Ê E« ? eru>endet werden sollen,
SaarwÄkkZ' r 1'® &ie  Lieferung zur Deckung des

ukvedarss des Erwerbers erforderlich ist.

reifer ? Emunalverbände haben bis ztum»1. De-
°«r ber RerchskartoMstelle eine Ilebersicht

Tu, û hnen genehmigten Verträge einzureichen,
seuehmiat?» hat die auf Grund der
dem Kom̂ . zu liesernden Kartoffeln
zu lffser̂ - ""lverband auf die aus seinem Bezirke
»ureE "benMengen von Speijekartoffcln an-
zirk n- . Dem Kommunalverbano, ,n dessen Be-
Sveiseknr? -^ Mt' Unb ö:e Mengen gleichfalls alsgerartoffeln anzurechnen.

^ 8 4.
di- tzr ^ Urschriften im § 2 der Verordnung über
der Qh *. ^ .landwirtschaftlichen Erzeugnisseaus
^Srz ?«f ^S17 urL .für Schlachtvieh vom 19.
sür - aatwrtosseln ^ ^ ' Qe£tert ««**

Berussvertretungen Mn-
fartoffe(n Bezirken gewachsenen Saat-
Aenehn" „ R^ tpreise festsetzen, deren Höhe der
do„ j^ ^ ung der Larideszentralbehürdeoder der
l°ndL ^ « e,. Behörde bedarf. Soweit die
^lugnZ ^ '^ En Berussvertretungen von dieser
l'Vungk^ bMm Gebrauch machen, hat die Fest-
b̂ ürde nt  Richtpreisen durch che /äiideszentcal-
Bulgen. b'k von ihr bestimmte Behörde tzü

^n ^ deszentralbchörden erlassen die Be-
**  MhlV uc  Ausfichrung dieser Verordnung. !

mummen , wer als Kommunalverband und

^5 ^ Ä ^ " schaftliche Berufsvertretung im Sinne
jÖ * Ät "“"9^ ? ?.usehen ist. Sie können be-
kessen VorLnd "trZ **  K °mm.malverbandes

Der Präsident des Kriegsernährungsamts kann
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Berordnung zulassen.

i- § 6.
Mtt Gefängnis bis zu einem Jahre und mit

Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer
fm ’8  i Ä ? t? ltb  bestraft , wer der VorschriftW . * . -Kbs . 1 zuwiderhandelt oder, der Vor-
Ichnft rm 8 2. Abi . 1 zuwider Saatkartosfeln aus
einem Kommunalverband in einen anderen liefert
N Reben der Strafe kann aus Einziehung der
Vorräte, auf die sich die strafbare Handlung be-
Neht, erkannt werden, ohne Unterschied, ob sie dem>
Tater gehören oder nicht.

< 8 7.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage der

Berkündung rn Kraft. Der Reichslanzler beftimM
den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Berlin , den 16 . August 1917.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

Dr . Helfferich.

Verordnung über Kartoffeln.
16 i August 1917.

Auf Grund der Verordnung über die Kar-
tosselversorgung im Wirtschaftsjahr 1917/18 vom
bestimmt" Reichs-Gesehbl. S . 569) wird

c» . 5 1.
Dre Versorgung der Bevölkerung mit Speise

kartofseln aus der Herbstkarloffelernte 1917 '/!
(  dbr, Verordnung vom 28. Juni 1917) ist naä
^ ^ r»»i>,atz zu regeln, daß der Wochenkvpf-

der versorgungsberechtigten Bevölkerung vor-
tM bl - * u l " ben Pfund  Kartoffeln be-

Die Kommunalverbäntw haben nach Awveisuna
der Vermittlungsstellen (8 6 der Verordnung vom
2®. Suni 1917 ) zur Deckung des Bedarfs an
Kartoffeln bxt  m den Kommunalverbänden ihreA
Bezirkes geernteten Kartoffelmengen nach näherer
Maßgabe des 8 Z sichorzu stellen. Bei Kartosfel-
erzeugern mit 200  Quadratmetern Kartofselanbau-
slache und weniger findet eine Sicherstellung nicht

8 3.
Die sicherzu stellenden Mengen sind für scheu

einzelnen Kartofßelerzeuger und sodann für jche
Gemeinde, reden Kommunalverbano und jche Ver¬
mittlungsstelle sestzustellen.

Der .Feststellung bei dem einzelnen Kartoffel¬
erzeuger ist ein nach Maßgabe der Anordnunöen
der Reichskartosfelstelle vorläufig geschätzter Ernte-
ertrag zugrunde zu legen. Bon dem Ertrage
sind abzuzlehen: ern von der Reichskartoffelstelle
mit Genehmigung des Präsidente.7 des Kriegs-
ernährungsämts festgesetzter Bruchteil zur Deckung

zum Verfuttern ffreigcgebenen Kartoffeln (§ f
Ibs . 2)  und der Verluste durch Schwund der
Eigenbedarf des Kartosselerzeugers und der An-

se'ner Wirtschaft nach den. Maßswb von
7 » Bstlnd für den Tag und Kops, der Saat¬
gutbedarf rn Hohe von 40 Zentnern für das Hek-
*flr, der Anbaufläche 1916 sowie anerkannte Saat-
Hochzuchten. ' ,

Die verbleibende Menge wich sicheraestellt
Trotz der Sicherstellung darf der Kartofselerzeuaev
Kartoffeln nach Maßgabe der darüber ergehenden
Bejttimnungen rn der eigenen Brennerei. Trock-
nerei oder Stärkefabrik verarbeiten sowie qemäL
der Verochnung über Saatkallosseln aus der Ernte

August 1917 (Reichs'-G.-setzbl. S.
711) Kartoffeln als Saatgut absetzen.

Die näheren Bestimmungen über die Feststel-
lung der sicherzustellendenMengen und die Nach-

ber  Lieferung erlassen die LandeszentrM-
tofftlstelle. Einvernehmen Mir der MeiM -sar-

8 4
Kartoffeln, Kartoffelstärke, Kartosfelstärkemebl

^KUnanisse ^ er Kartoffeltrockttercidürfen, vvr-
behaltlich der V° r,christ im Abs. 2, nicht per-

5U rkutterzwecken verarbeitet werden.
Verfuttert werden dürfen nur Kartoffeln di-

/9 7U9 bQfl1' "? er die Mindestgröße von 1
Zoll (2,72 Zentimeter) nicht erreichen.

8 5.
Es ist »erboten. Kartoffel« einzusünern und

.b1 . b>e Trockenkartoffel-Verwertungs - Geselhs
Ichaft m. b. S . in Berlin abzulieferrchen Mengen
vermengen en °b^ mtt anöeren  Gegenständen zu

§ 6 .
e,. ? ;et  . betl , Anordnungen einer Lanoeskentralbe-
Yorde eines Kommunalverbandes oder einer Ge-

d,e Sicherstellung und Lieferung der
^/ .s^ stellten Kartoffeln zuwiderhandelt, wfch mit

- b»s zu emem Jahre und mit .Geld-
trafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer

dieser Strafen bestraft. Rebe» der Strafe kann
f®i ntl.eH n9  r ber  Vorräte erkannt werden, auf

d-e sL die strafbare Haichlung bezieht, ohne Un-
t bC1U SÄter  gehören oder nicht.

-S ' ",

KftLVÄld̂ "eW °̂ "̂ im mkt-
§ 7.

®te ®erorbttuu9 über die Kartoffelversorguna
vom 26. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 590h
b- verordnuiigen über Kartofseln vom 1. De^
Mber 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 1314 ), vom 7.
§ . bruar 1917 R̂eichs-Gesetzbl. S . 104) «« d vom
7// Marz 1911 (Reichs -Gesetzbl. S . 278) («wie
ote Verordnung über das Verfüttern von Kar-

»US SÄ .“

ta " ** « 0«

Berlin , den 16. August 1917.
Der Prästvenl des ArirgscrnÄnimgsamh ».

In Vertretung:
_ von B rau n.

Bersrbnung
""r Aenverung der Berordrwng über

Temüfe. Obst und Südfrüchte.
m Vom 19. August 1917.
Grund der Verordnung über KriegS'maß-

der Vokksernährung vom
verorTt : ^ ^(Reichs- Gesetzbl. S . 401? wird

«.-Vf der Verordnung über Gemüse, Obst und
ä u7 fc"£ vom .3. M 1917 (Reichs-Gesetzbl. S.
&SSÄ ) 16 *» 9 16*

dis zu einem Jahre und mit
bl *^LiU  zelstitausend Mark oder mit

dieser strafen wird bestraft, »»er eineu
mflf ,Lr entgeltliche Lieferung von Ge¬
müse und ÖOn  der Reichsstelle für Ge-
Ä Unt tJ! ..c 'dcr einer von chr ermächtigten
stelle abgeschlossen oder genehmigt ist, oder in
dm die Reichsstelle für Gemüse urM Obst odm
:ine von ihr ermächtigte Stelle als vertragschlie-
mb ^ "«etreten ist. vorsätzlich oder fafcr-
üli(8" ° ber nŵ t * ur  vereinbarten Zeit er-



, , ^ Artikel II.
Diese Beiordnung tritt am 26 . August 1917

in Kraft.
Berlin , den 19. August 1917.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
__ _ _Dr H elf fe rich.

Bekanntmachung
über Höchstpreise für WallnLffe . Kür-
bisse, Sellerie »Meerrettich , Rote Rüben,

<Rote Beete ) und Schwarzwurzeln.
Aus Grund des 8 4 her .Verordnung über Ge¬

müse, Obst und Südfrüchte vom 3. April 1917
(Reichs-Gesetzbl. S . 307) wird bestimmt:

8 1.
Der Preis sür Wallnüsse und die folgenden Ge¬

müse darf beim Verkauf durch oen Erzeuger die
nachstehenden Sätze je Pfund nicht übersteigen:
1. für Wallnüsse mit grüner Schale 0,20 Mk.

sür Wallnüsse ohne grüne Schale
bis 30 . November 1917

vom 1. Dezember 1917 ab
2. für Kürbisse
3. für Sellerie

0,50 Mk.
0,70 Mk-
0,10 Mk.

0,20 Mk.

0,45 Mk.

0,20 Mk-
0,25 Mk.

0 .10 Mk.
0 .12 Mk.
0 .14 Mk.

0 .40 Mk.
0 .50 Mk.

bis 14. Oktober 1917 mit Kraut
vom 15 . Oft . bis 30 . Nov . 1917

ohne Kraut ' 0,30 Mk.
vom 1. Dez. bis ZI . Dez. 1917

ohne Kraut 0.35 Mk.
vom 1. Jan - bis 14 . Febr . 1918

ohne Kraut 0,40 Mk.
später 0,45 Mk.

4. sür Meerrettich
a) wenn 100 Stangen mindestens 60 Pfund

wiegen,
bis 31. Dezember 1917 0,40 Mk.
vom 1. Jan . bis 28 . Febr . 1918 0,45 Mk.
vom 1. März bis 30 . April 1918 0,50 Mk.
später 0,55 Mk.

d) wenn 100 Stangen mindestens 40 Pfund
_ wiegen.

bis 31. Dezember 1917 0,30 Mk.
vom 1. Jan . bis 28. Febr . 1918 0,35 Mk.
vom 1. März bis 30 . April 1918 0,40 Mk.
später " "

c) für leichtere Ware
bis 31 . Dezember 1917
später

5 . Für Rote Rüben (Rote .Beete)
bis 31. Oktober 1917
vom 1. Nov. bis 31 . Dez. 191?
später

6. sür Schwarzwurzeln
bis 31. Dezember 1917
später

§ 2 .
Diese Bekanntmachung tritt drei Tage nach

der Verkündung in Kraft . ;
Berlin , den 21. August 1917 . ,

Reichsstellr für Gemüse und Ödst.
Der Vorsitzende:

von Tillh.

Verordnung
detr. Abänderung der Berordnung ü̂ber

Höchstpreise für Hülsenfrüchte
vom »24. 3uK 1917.

. (Reichs-Gesetzbl. S . 653 .)
Vom 21. August 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegs-
mabnahmen zur Sicherung der Volksernährung
vom 22. Mai 1916 (Reichs-Gesetzbl. S . 401)
in Verbindung mit ß 1 der Bekanntmachung über
die Einrichtung eines Kriegsernähruugsamts vpm
22 . Mai 1)916 (Reichs-Gesetzbl. S . 402 ) wird
bestimmt : s

Artikel I.
Im 8 1 der Verordnung über Höchstpreise für

Hülsenfrüchte vom 24 . Juli (Reichs-Gesetzbl. S.
653) wird nach den Worten „bei Saatwicken
(Bicia sativa) . 50 Mk."
unter Streichung der beiden nächsten Zeilen ein¬
gefügt : j

bei allen iin Getreide wild gewachsenen Wicken!
mit Ausnahme von Saatwrcken (Bicia sativa)
und Winter -, Sand - oder Zottelwicken (Bicia
villosa) . 28 Mk.

Artikel II.
Diese Verordnung tritt mit dem 25. August

1917 in Kraft.
Berlin , den 21. August 1917.

Der Präsident des KriegsernährungsamtL
__ I . V- : von,Braun. _

Ausführungsverordnung
zu der Bekanntmachung des Buudesrats über" die
Veranstaltung von Lichtspielen vom 3. August

1917 (Reichs-Gesetzbl. S . 681 ).
In Ausführung des 8 1 Ws . 2 Ziffer 2 und

des 8 2 der Bekanntmachung wird bestimmt:
1.

lieber die Erteilung . Versagung und Zurück¬
nahme der Erlaubnis zur öffentlichen gewerbs¬
mäßigen Veranstaltung von Lichtspielen, sowie über! !
die Untersagung dieses Gewerbebetriebes beschließt |
der Kreisausschuß (Stadtausschuß ), rn den zu-
einem Landkreise gehörigen Städten mit mehr j
als 10 000 Einwohnern der Magistrat.

Die Polizeibehörde stellt den Antrag aus Zu¬
rücknahme der Erlaubnis , sowie auf Untersagung
des Gewerbebetriebes . I

Zuständig für den Erlaß der polizeilichen Be¬
stimmungen hinsichtlich Beschaffenheit und Lage
der zum Betriebe des Gewerbes bestimmten Räum¬
lichkeiten ist der Regierungs -Präsident , im Lan-
despollzeibezirk Berlin der Polizeipräsident.

Berlin , den 7. August 1917.
Der Minister des Innern.

_ _ Drews
Schlichtungsäusschuß

'und
Einberufungsäusschuß

Wiesbaden.
I . Nr . 2539 III.
Die Geschäftszimmer des Eiuberusungs - und

schlichtungsäusschusses befinden sich von heute ab
im Arbeitsamt , Zimmer 12, Dotzheimerstr . 1.

Wiesbaden , den 20. August 1917

Basel . 27 . Aug. (zb.) Der „ Mali »"
aus Rom : -Der Vertreter Englands beim
Stuhl habe erklärt , daß gegenwärtig die bricht
Regierung bereits seststelle. daß Deutschla «k
weder bis jetzt seine Kriegsziele bekannt̂ g^
noch das geringste Bedauern gegenüber Bel
gien  zum Ausdruck gebracht habe. Unter bidU
Umständen scheine es, daß sich die Alliierten
an diejenigen Grundsätze halten werden, die s»
in ihrer Note an Wilson  bekanntgegch^
haben.

i. Bern . 26. Aug. „Journal " erklärt, daß Per-
Handlungen über eine Intervention I » /
pans in Europa  im Gange seien. Die fe,

! panische Regierung habe ihren Widerstand anschej-
! nenb ausgegebcn und Japan fühle sich immer wehr

solidarisch mit den Westmächten. ( ? ?)
Basel , 27 . Aug . (zb.) Nach einem Londoner

Telegramm vom Sonntag erklärte in der Ver¬
sammlung der Bergarbeiterdelegierten in London
am Freitag Lloyd George:  Eine Frie¬
denskonferenz ohne vorausgegan¬
gene Festlegung der Grundzütze des
Friedens sei unmöglich . Er sei für eim
ehrenvolle Auseinandersetzung und
V e r st ä n d i g u n g,  bie Die Schuldigen bestraft
und die Unschuldigen gegen neue Ueberfälle schützr.

Was Lloyd George unter einer ehrenvollen
Auseinandersetzung und Verständigung versteht, er¬
gibt Der Nachsatz, der die Schuldigen bestraft sehen
will . -Diese „ Schuldigen" sind natürlich die Mit¬
telmächte, in erster Linie Deutschland. Jänner-
hin ist es ausfallend , daß Lloyd George über-
haupl zum erstenmal in seinen Reden — die
Ausdrücke „ ehrenvolle Auseinandersetzung" uR
„Verständigung " gebraucht. j

Haag . 27. Aug. (zb.) „ Daily Mail " nieldei
aus Peking, daß die chinesische Regierung mit sel¬
tener Energie bedeutende Kriegsmaß nahmen
treffe . Jede Transaktion mit den deutschen Banke»
und Wertpapieren ist bei Strafe verboten. Die
politische Zensur wurde mit Beginn der letzten
Woche in ganz China eingeführt . Tie Regierung
forderte alle- Handelskammern aus, die Frage der
Lebensmittelausfuhr sür die Ententestaaten zu stu¬
dieren- Es wurde ferner ein Manifest veröffeiU-
licht, in welchem die Offiziere und Soldaten de^
chinesischen Armee aufgesordert werden, sich frei¬
willig für ein Expeditionskorps nach Europa jrJmelden.

w Stockholm. 26. Aug. „Socialdemokraten"
veröfientlicht den Entwurf einer Erklärung , die
die englische Arbeiterpartei  bei der
Stockholmer Konferenz abzugeben beabsichtigt. Tu
Hauptpunkte sind:

1. Der deutsche Imperialismus muß niebei
geworfen werden. 2 . Die Arbeiterklasse muß si-b
vereinigen , um den Krieg zu beendigen. 3. Sie
soll die russische Formel „ ohne Annexionen" an¬
nehmen. 4. Ein Bund der Nationen muß ge¬
bildet werden . 5 . Deutschlaich muß Belgien wie-
derherstellen und ihm Schadenersatz leisten.
Eine Konferenz von Vertretern der Balkanvälker
oder eine internationale Kommission soll über die
Balkanfragen entscheide». 7. Elsaß- Lothringen
fällt an Frankreich . 8. Die italienisch sprechend« '!
Gebiete in Oesterreich fallen an Italien . 9. D'
vereinigten Polen bestimme» ihr Schicksal selbst
10. Palästina den Juden unter internationalee
Garantie . 11. Konstantinopel wird Freihafen.
Die tropischen afrikanischen Kolonien kommen u«w
eine internationale Vertvaltung . 13. Eine inter¬
nationale Kontrolle über wichtige Lebensmittck-
14. Vorbeugende Maßnahmen gegen die Arbeits¬
losigkeit. 15. Kein Wirtschaftskrieg. 16. Inter¬
nationaler Wiederaufbau der verheerten Gebiete-,
17. Rechtliche Untersuchung über die Vorstöße ein¬
zelner Staaten gegen die Grundgesetze der Mensch¬
lichkeit. 18. Wiederaufbau des Völkerrechts. 19
Abschaffung der geheimen Diplomatie - |

Ein derartiges Programm dürfte nach „S «W
demokraten" von allen englischen ArbeiterMM 'N
angenommen worden sein, auch von Macdonald¬
wenn auch mit unbedeutenden Abweichungen-

^Jedenfalls wird aber eine Einigung bar»M
nicht zustande kommen.)

Rotterdam . 27. Aug. (zb.) „ Daily News'
bet aus Petersburg:  Die provisorische
sche Regierung übernahm am 21. August offizie»
das frühere Abkommen der Zarenregierung g cg -"
einen Separatfrieden.

gez. v. Friedeburg,
_ Oberst z. D . und Vorsitzender.

Der Deutsche Ausschuß sür Kleinkinderfürsorge
veranstaltet in der Zeit vom 1. bis 11. Oktober
ds. Ir . zu Frankfurt a. M . einen Lehrgang!
über Kletnkinderfürsorge . Das zur Verhandlung
gestellte Thema:
„Sozialpädagogische und sozial-
hygieursche Fürsorge für Klein¬

kinder"
darf gerade in der gegenwärtigen Zeit auf all-
genieines Interesse rechnen, und zioar umsomehr,
als dre praktischen organisatorischen Fragen auf
diesem Gehret in den Vordergrund der Erörterung
gerückt werden sollen. Es ist vorgesehen, dabei
vor allen Dingen auch klarzulegen, inwieweit und
in welcher Form Staat und Gemeinde künftig
berufen sein werden, an der Kleinkinderfürsorgel
jeitzunehmen . \

Anmeldungen sind bis zum 31 . August ds . Jrs.
?n die ,Geschäftsstelle des Deutschen Ausschusses
für Kleinkinderfürsorge , Frankfurt a . M ., Ketten-
hosweg 26, zu richten.

Rüdesheim , den 27. August 1917.
_Der Kreisausschutz des Rheiugaukreises.

N.'urstk' Drahtim» ichtcv.
Berlin , 28 . Aug. (Amtlich.) Neue U-Booterfolge

auf dem nördlichen Kriegsschauplatz: 21 000 Br .-
R .-Tonnen . Unter den versenkten Schissen be¬
fand sich der englische bewaffnete Dampfer „Ly-
norta " (3684 Tonnen ), mit Kohlen noch Italien:
ferner ein voll beladener Frachtdampfer von 5000
Tonnen mit Kurs auf England.

Derlin , 26 . Aug. (zb.) Einer Nachrichtenstelle
zufolge wird auch sür das Reichsjustizamt der
Posten eines Unterstaatssekretärs in Vorschlag ge¬
bracht werden. Es ist dies oas einzige Reichs-
amt , das bisher noch keinen Unterstaatssekretär!
hat.

General v. Plüskow , vorher kommandierender
General des 8 . Armeekorps , im Frieden komman-
dirender General des 11. Armeekorps , wurde zur
Disposition gestellt.

Bern . 25. Aug. (zb.) Das „ Berner Tagblatt¬
berichtet : Zahlreiche in Ruhestellu .ig liegende fran¬
zösische Truppenabteilungen find gegenwärtig da¬
mit beschäftigt, auf der ganzen französisch-schweize¬
rischen Grenzlinie , von Pferttershausen bis in die
Doubsschlucht , einen mit Blech beschlage¬
nen Zaun  zu errichten, der 3 Meter hoch und
30 Zentimeter tief verankert ist. Ter Zweck dieser
Maßnahme kann von schweizerischer Seite nicht
erklärt werden. Die direkte Tclegraphen-
verbindung  zwischen Genf und Paris wurde
vorgestern nachmittag von den Franzosen aus un¬
bekannten Gründen fünf Stunden lang unter¬
brochen.

(Zürich. 27. Aug. (zb.) Die katholischen „ Zü¬
richer Neuesten Nachrichten" veröffentlichen einen
sehr ausführlichen Kommentar zur Papst¬
note.  Danach denkt inan sich asls künftigen Schauz
platz der Friedensverhandlungen die Schweiz.
Die Mittelmächte müßten die von ihnen besetzten
feindlichen Gebiete räumen . Die Alliierten müß¬
te » dagegen den Kolonialbesitz sofort herausgeben.
Man denke sich die ganze Schweiz als ein Rie¬
senlager der zerstreuten Friedensünterhändler und
ihrer politischen, wirtschaftlichen und publizistischen
Stäbe . Die llnterhändler sollten dann in eineni
Zentrum zusammenkommeu, wenn in den zer¬
streuten Gruppen die einzelnen Fragen ihre Er¬
ledigung gesunden hätten . Unbeschränkt müsse bie
Zeit der Verhandlungen sein, zu deren Bewälti¬
gung nach den Hoffnungen uird Vorschlägen der
Freunde des Vatikans Männer auS allen fünf
Erdteilen Zusammenkommen müßten.

Basel , 25. Aug. (zb.) Die „ Baseler National¬
zeitung" berichtet aus Paris : Der bekannte ameri¬
kanische Flieger Oliver C h a d w i f wurde in Bel¬
gien im Lustkamps getötet. Berantw . Schriftleitung : Z . L. Metz,
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